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Agenda
▸ Strompreiszonen(-split)

▸ Netzentgelte
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− Bereits erfolgte Anpassungen und laufende Prozesse

▸ Exkurs: Kundenanlage



Strompreiszonen(-split) 
Aktueller Stand und Einordnung
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▸ ENTSO-E Bidding Zone Review 
(28. April 2025)

− Rechnerisch höchste 
Wohlfahrtsgewinne bei 5 Preiszonen 
(339 Millionen Euro pro Jahr)

− Berechnung für 2025 erfolgt (target 
year), relevanter Zeitraum aber 
später

− Umstellungskosten ca. 2,4 Milliarden 
Euro 

− Umstellung erst nach ca. 7 Jahren 
wirtschaftlich

21.05.2025 Netzentgelte, Strompreiszonensplit & Co.4

https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network%20codes%20documents/NC%20CACM/BZR/2025/Bidding_Zone_Review_of_the_2025_Target_Year.pdf


Einordnung

▸ Prognostizierte Folgen eines Splits vielschichtig und umstritten 
(FfE 2025 und Amprion 2025)

▸ Deutschland kann selbst entscheiden, wie es weitergeht

− Erlass eines neuen Aktionsplans zur Beseitigung struktureller Engpässe wohl 
ausreichend, um rechtlichen Vorgaben zu genügen (Art. 14 Abs. 7 und 8 EBM-VO)
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Netzentgelte
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Der rechtliche Rahmen der 
Netzentgeltsystematik

7 30.06.2023 Verankerung der Kundenanlage im EU-Recht



Relevanter Rechtsrahmen und Kompetenz

▸ Bei der Netzentgeltregulierung sind Vorstrukturierungen durch den 
nationalen Gesetz- oder Verordnungsgeber unionsrechtlich unzulässig 

− Das gilt auch für bloße politische Leitlinien (Art. 57 Abs. 4 S. 2 lit. b ii EBM-RL); 
(mindestens) bei der Netzentgeltregulierung ist die BNetzA vollkommen 
unabhängig 

− Hintergrund: EuGH-Urteil vom 2. September 2021, C-718/18

▸ Kompetenz liegt somit (ausschließlich) bei der BNetzA

▸ Diese ist in ihrer Entscheidung unabhängig und nur durch die 
unionsrechtlichen Vorgaben gebunden
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Einheitlicher Rechtsrahmen aufgrund des umfassenden 
Anwendungsbereichs

▸ Die Netzentgeltvorgaben aus Art. 18 Abs. 1 S. 1 EBM-VO beziehen sich auf: 

„Die Entgelte, die die Netzbetreiber für den Zugang zu den Netzen erheben, 
einschließlich Entgelte für den Anschluss an die Netze, Entgelte für die Nutzung 
der Netze und etwaige Entgelte für den damit verbundenen Ausbau der Netze“

▸ Keine Beschränkung auf Verbrauch; Einspeisenetzentgelte gleichermaßen 
umfasst

▸ Keine Beschränkung auf Strommengen-Durchleitung (Arbeitspreis und 
Grundpreis/Leistungspreis); auch einmalige Anschlusskosten (wie z. B. 
Baukostenzuschüsse) umfasst
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Die grundlegenden Vorgaben zur Netzentgelt-
Strukturregulierung („Tarifgrundsätze“)

21.05.2025

▸ kostenorientiert 
(Art. 18 Abs. 1 UAbs. 2 S. 1 Hs. 1 EBM-VO)

▸ diskriminierungsfrei
(Art. 18 Abs. 1 UAbs. 2 S. 1 Hs. 1 EBM-VO)

▸ transparent 
(Art. 18 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 EBM-VO)

▸ effizienzdienlich
(Art. 27 EnEffRL)

▸ Grundsätzlich keine Hierarchie in der Gesetzessystematik

▸ Können bzw. müssen gegeneinander abgewogen werden; aber weiter Ermessensspielraum
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Ergänzende Regulierungsziele

▸ Forschungstätigkeiten

▸ Soziale Tarifstrukturen

▸ Förderung KWK-Anlagen

▸ Seit EMD-Reform 2024 u. a. auch (ausdrücklich in Art. 18 Abs. 2 EBM-VO):
− Förderung der Integration erneuerbarer Energie

− Förderung der öffentlichen Akzeptanz 

− Beitrag zur Verwirklichung der in den integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen 
festgelegten Ziele

− Unterstützung der Nutzung von Flexibilitätsdienstleistungen, Energiespeicherung und 
Laststeuerung
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Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten 

▸ Insbesondere Verhältnismäßigkeit 

− Keine anderen Maßnahmen, die das Ziel direkter und effektiver fördern

▸ Spezielle Schranken

− Bestimmte Kostenfaktoren müssen widergespiegelt werden (z.B. Demand 
Response, dezentrale Erzeugung)

− Keine Ungleichbehandlung aufgrund der Anschluss-Netzebene bei 
Erzeugungsanlagen, Energieaggregierung und Speichern

− Keine entfernungsabhängigen Netzentgelte 

− Keine Negativanreize für die Teilnahme an der Laststeuerung
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Operationalisierung der Vorgaben

Tarifgrundsätze

• Kostenorientierung
• Diskriminierungsverbot

• Transparenz
• Effizienz

Rechtfertigung von 
Abweichungen
• Transparenz
• Effizienz
• Soziale Tarifstrukturen
• Förderung KWK-Anlagen
• Forschungstätigkeiten
• Klima- und Umweltschutz
• Integration erneuerbarer 

Energie 
• Versorgungssicherheit
• Unterstützung von 

Flexibilitätsdienstleistung
en, Energiespeicherung 
und Laststeuerung

Schranken für die 
Rechtfertigung

• Spezielle Schranken
• Verhältnismäßigkeit

21.05.2025

1. Spiegelt die 
(Un-)Gleichbehandlung die 
verursachten und zurechen-
baren Netzkosten wider?

Lässt sich einer der 
(festgeschriebenen) Gründe 
zur Rechtfertigung 
heranziehen?

Verstößt die Abweichung 
nicht gegen spezielle 
Schranken (1.) und ist sie 
verhältnismäßig (2.)?

nein ja
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ja: 

ja: nein: ✘
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Bereits erfolgte 
Anpassungen und laufende 
Prozesse
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Bereits erfolgte Anpassungen

▸ BNetzA-Festlegungen zu § 14a EnWG (BK6-22-300 und BK8-22/010-A)

− Am 27.11.2023 beschlossen, seit 01.01.2024 anzuwenden

− SteuVE (Wärmepumpen, Wallboxen und Speicher) können zur Netzentlastung in der 
Niederspannung „gedimmt“ werden

− Netzentgeltreduzierungen für SteuVE (Modul 1: pauschal oder Modul 2: verbrauchsabhängig)

− Optional auch statisch zeitvariable Netzentgelte (Modul 3) ab 2025

▸ BNetzA-Festlegung „zur fairen Verteilung von Netzkosten aus der Integration Er-
neuerbarer Energien“ (BK8-24-001-A) vom 28.08.2024 

− Teilweise Wälzung von Netzkosten in Regionen, die besonders von der Integration von EE-
Anlagen betroffen sind

− Besondere Kostenbelastung wird anhand eines Schwellenwertes ermittelt

− Abwicklung über § 19 StromNEV-Umlage-Mechanismus
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Laufende Prozesse (Übersicht)

21.05.2025

Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/GBK/Zwischenstand_Jahreswechsel_24_25/start.html
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Laufende Verfahren I

▸ „NEST“-Prozess der BNetzA

− NEST = Netze. Effizient. Sicher. Transformiert.

− Umfassende Weiterentwicklung im Bereich Kosten- bzw. Erlösbestimmung und  
Anreizregulierung (Eckpunkte vom 18.01.2024; Umfassende Tenorierung und Erwägungen 
vom 16.01.2025)

− „Energiewendekompetenz“, Dauer der Regulierungsperiode, Kapitalerhaltungskonzeption, 
OPEX-Anpassung,…

− RAMEN & StromNEF-Prozesse adressieren nicht unmittelbar Netzentgelte

• Aber Regelung zu Erlösobergrenzen haben Einfluss auf die Gesamthöhe der Netzentgelte
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Laufende Verfahren II

▸ BNetzA-Eckpunkte zu § 19 Abs. 2 StromNEV (BK4-24-027)

− Teil des AgNeS-Prozesses

− Sonderregelungen für Netzentgelte von Industrie/Großverbrauchern

− Bisher: Privileg für hohen kontinuierlichen (Bandlast) bzw. atypischen Verbrauch

− Festlegungsverfahren zur Fortentwicklung eingeleitet mit Eckpunkten vom 24.07.2024; zuvor 
wurden bereits übergangsweise Anpassungen der Regelungen vorgenommen

− Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen sind bisherige Sonderregelungen 
dysfunktional geworden und sollen durch systemdienliche Anreize ersetzt werden

„Dem Aufschlag auf die Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 15 StromNEV, den die Netznutzer gesamthaft tragen, 
steht kein kostensenkender Effekt für das Energieversorgungssystem gegenüber.“ (S. 6, Eckpunktepapier)
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Laufende Verfahren III

▸ Vermiedene Netzentgelte (GBK-25-02-1#1)

− Festlegungsentwurf am 23.04.2025 veröffentlicht

− Kosteneinsparung durch dezentrale Erzeugung sollten an Anlagenbetreiber weitergeben 
werden und so zu deren Konkurrenzfähigkeit beitragen

− Hat sich nicht bewahrheitet: „Es kommt zu keiner Einsparung von Infrastrukturkosten.“ (Rn. 
34, Festlegungsentwurf)

− Schrittweises Auslaufen, bis StromNEV 2029 außer Kraft tritt (2026 - 75%, 2027 - 50%, 2028 - 
25%)

− Ziele:

• Verbraucher entlasten (ca. 3 Milliarden von 2026-2028)

• Materiell europarechtskonforme Zustände herbeizuführen (kostenorientierte 
Gleichbehandlung)
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Laufende Verfahren IV

▸ AgNeS (Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom)

− Diskussionspapier (12.05.2025)

Zielbild + Status Quo

1. Beteiligung von Einspeisern an den Netzkosten

2. Einführung neuer Entgeltkomponenten zur Erhöhung der Kostenreflexivität

3. Dynamisierung der Netzentgelte zur Förderung von Flexibilität

4. Ausgleich regionaler Sonderbelastungen durch die vollständige Angleichung 
der Netzentgelte auf Verteilernetzebene

5. Nachfolgeregelung für Speicherentgelte

6. Zusammenfassung von Netzebenen und Kostenwälzung
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▸ Zielbild:

− Leitlinien sollen für Zeitrahmen 
während und auch noch nach der 
Energiewende (in 20+ Jahren) 
entwickelt werden

− „Sachgerechte Zuordnung von 
Kosten zu typisierten 
Nutzergruppen“

• Keine konkrete individuelle 
Zuordnung der tatsächlich 
verursachten, konkreten 
Netzkosten (bewusste 
Abweichung vom Zielbild)
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Beteiligung von Einspeisern an den Netzkosten

Vorschläge: Einspeiseentgelte und/oder BKZ

− Netzkosten für EE-Integration, Anreiz für NB zum Anschluss, regionale 
Kostenverteilung

▸ Kostenorientierung (+) 
− Finanzierungsfunktion wird gestärkt („mehr Schultern“)

▸ Umsetzbarkeit (+/-) 
− Möglich, aber Komplexitätssteigerung

▸ Finanzierungsbeteiligung (+)
− Kostenreflexivität wird gesteigert

▸ Anreizfunktion (+)
− Netzdienliche Ansiedlung könnte angereizt werden
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Einführung neuer Entgeltkomponenten zur Erhöhung der 
Kostenreflexivität

Vorschläge: Verpflichtender Grundpreis, Kapazitätspreis (statt Leistungspreis)

− Prosumer, Entnahme selbst oft nicht kostenverursachend

▸ Kostenorientierung (+) 
− Einnahmen sind zuverlässiger und planbarer (nicht von schwankender Entnahme abhängig)

▸ Umsetzbarkeit (+/-) 
− Kapazitäten müssten verwaltet und überwacht werden 

− g-Funktion (Wahrscheinlichkeit für Beitrag zur Jahreshöchstlast im Netz) obsolet

▸ Finanzierungsbeteiligung (+)
− Kapazität spiegelt tatsächliche Kosten besser als Leistungspreis

▸ Anreizfunktion (+)
− Ausgestaltungsabhängig, aber grundsätzlich positiv
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Dynamisierung der Netzentgelte zur Förderung von Flexibilität

Vorschläge: zeitvariabel (statisch/dynamisch), Lastspitzen, Peak Load Pricing

− Optimale Netzauslastung durch zeitlich differenziertes (lokales) Preissignal

▸ Kostenorientierung (-) 
− Weniger zielsichere Kostendeckung

▸ Umsetzbarkeit (-) 
− Hoher Aufwand, geringe Transparenz

▸ Finanzierungsbeteiligung (+/-)
− Kostenreflexivität steigt, aber Tragfähigkeit einzelner könnte gefährdet werden

▸ Anreizfunktion (+)
− Knappheiten im Netz werden besser/direkter adressiert
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Vollständige Angleichung der Netzentgelte auf 
Verteilernetzebene

Vorschläge: Bundesweite Vereinheitlichung

− Letztverbraucher haben keinen Einfluss auf ihr Netzgebiet/-kosten, Akzeptanz

▸ Kostenorientierung (+) 
− Gesamtnetzkosten werden einheitlich abgebildet

▸ Umsetzbarkeit (-) 
− Vielzahl NB

▸ Finanzierungsbeteiligung (+/-)
− Wegfall der regionalen Kostenabbildung kann auch als unfair betrachtet werden

▸ Anreizfunktion (+/-)
− Trotz Weiterführung des Anreizsystems könnten Effizienzanreize für NB genommen werden!?
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Speicherentgelte

Vorschläge: neue (spezifische?) Netzentgeltregulierung für Speicher 

− Vollbefreiung/Privilegierungen aufheben/reduzieren, Doppelrolle abbilden

▸ Kostenorientierung (+/-) 
− Grds. Neutral für Einnahmenprognose

▸ Umsetzbarkeit (-) 
− Komplexität steigt und ggf. auc Diskriminierungspotential bei Freiräumen für NB

▸ Finanzierungsbeteiligung (+)
− Bisherige Vollbefreiung „ohne eine Gegenleistung für das Netz“

▸ Anreizfunktion (+)
− Ausgestaltungsabhängig, aber mit Potenzial
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Sonstige

▸ Netz- und Umspannungsebenen zusammenfassen

− Soll „Netzentgeltanomalien“ (niedrigere Netzentgelte in niedrigeren 
Spannungsebenen) verhindern

▸ Kostenwälzung zwischen Netz- und Umspannungsebenen

− Kostenwälzung an Lastfluss anpassen,  bidirektionale Kostenwälzung

− Bildet Realität besser ab, aber wäre Komplexer
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EU: Clean Industrial Deal & Action Plan on Affordable Energy 

▸ Vorgestellt am 26.02.2025

▸ CID besteht aus 4 Säulen 

− 1. Zugang zu bezahlbarer Energie; 2. Aufbau von Leitmärkten für CO2-arme 
Produkte; 3. Öffentliche und private Investitionen; 4. Internationale Märkte und 
Partnerschafen

„On network charges, the Commission will put forward a recommendation and 
guidance on a harmonised design of tariff methodologies for network charges, and 
considering their effectiveness, propose new legislation.“

Reformvorschlag für Q2 2025 angekündigt
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Action Plan on Affordable Energy (COM/2025/79 final)

▸ Zielsetzung: Senkung der 
Energiekosten bzw. Bezahlbarkeit 
von Stromrechnungen  

▸ Unverbindliches Dokument

▸ Netzentgelte sehr prominent

− Erster Punkt bei erster Maßnahme

▸ Hilfestellung für flankierende 
Maßnahmen aus Haushaltsmitteln
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Exkurs: Kundenanlage 
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Exkurs: Kundenanlage (vs. Netz)

▸ BGH-Beschluss vom 13.05.2025 - EnVR 83/20

− Begründung noch nicht veröffentlicht

− EuGH: Voraussetzung für die Annahme einer Kundenanlage ist, dass es sich nicht 
um ein Verteilernetz im Sinne von Art. 2 Nr. 28 Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 
handelt

− EBM-RL definiert nur den Begriff der Verteilung (Transport von Elektrizität über 
Verteilernetze zur Belieferung von Kunden), nicht aber den Begriff des Netzes

− Unsicherheiten bleiben wohl auch nach Beschluss, da der BGH nur eine 
richtlinienkonforme Auslegung für den Einzelfall vorgenommen hat
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www.stiftung-umweltenergierecht.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

Friedrich-Ebert-Ring 9 | 97072 Würzburg

Dr. Tobias Klarmann

klarmann@stiftung-umweltenergierecht.de

Tel: +49-931-79 40 77-0 

Fax: +49-931-79 40 77-29

Twitter/X: @Stiftung_UER



21.05.2025

▸ Gemeinnütziges, spezialisiertes Forschungsinstitut

▸ Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen verändern, damit 
die energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden?

▸ Interdisziplinäre Forschungspartner, enger Austausch mit der 
Praxis

▸ Beratung in Gesetzgebungsprozessen

Zukunftswerkstatt 
für das Recht der 
Energiewende

© Manuel Reger
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Wir suchen kreative Köpfe für unser Team.

Mehr Infos auf unserer Karriereseite: 
www.stiftung-umweltenergierecht.de/karriere
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Newsletter
Info | Stiftung Umweltenergierecht
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

www.umweltenergierecht.de

Webseite
www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

Social Media
aktuelle Informationen auf 
X und LinkedIn
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Unterstützen Sie unsere Forschung

Forschung fördern und gemeinsam mehr bewirken
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie zweckgebunden die 
Forschung der Stiftung Umweltenergierecht über die 
Grundfinanzierung hinaus und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für das zukünftige Recht der Erneuerbaren Energien 
und eine nachhaltige Energieversorgung.

Kontakt
Christiane Mitsch
Leitung Fundraising und Stakeholdermanagement
T: +49 1520 7435953
M: mitsch@stiftung-umweltenergierecht.de

Spendenkonto
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83
BIC: BYLADEM1SWU
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